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Sitzungsleitung: Herr Dr. Seiger 
Auskunftgeber: Herr Gröger 

 
 
Sitzungsvorlage Punkt 17 der Sitzung der Verbandsvertretung am 24. November 2023 

 
 
Berufung von Mitgliedern in den Beirat der Geschäftsführung der Ev. Beratungsstelle Köln und 
Region 
 
Ab dem 01.01.2024 tritt die neue Satzung des Ev. Kirchenverbandes Köln und Region in Kraft, wodurch 

die derzeitigen Fachausschüsse durch Geschäftsführungen ersetzt werden. Zudem werden gem. § 12 der 
neuen Satzung Beiräte zur Beratung der Geschäftsführungen eingesetzt. 
 
Die Mitglieder der Beiräte werden auf Vorschlag des Vorstandes von der Verbandsvertretung berufen (§ 12 
Abs. 2 der neuen Satzung des EKV). 
 
Die Mitglieder der Beiräte setzen sich aus mindestens einem Vorstandesmitglied und je einem Mitglied pro 

Kirchenkreis, die für den Bereich fachkundig sein müssen, zusammen. Weitere fachkundige Mitglieder 
können berufen werden (§ 12 Abs. 3 der neuen Satzung des EKV). 
 
Der Kreissynodalvorstand des Kirchenkreises Köln-Mitte schlägt derzeit kein Mitglied für den Beirat vor.  
 
Der Vorstand schlägt, in Absprache mit dem Fachausschuss für Erziehungs-, Ehe-, Partnerschafts- und 
Lebensberatung und den Kreissynodalvorständen der vier Kirchenkreise in Köln und Region, vor, den Beirat 

der Geschäftsführung der Ev. Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Erwachsene wie folgt zu 
besetzen: (siehe Beschlussvorschlag) 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Vorstand beschließt, der Verbandsvertretung zu empfehlen, folgende Personen ab dem 01.01.2024 in 

den Beirat der Geschäftsführung der Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Erwachsene zu berufen: 
 

1. Susanne Beuth   Vorstand 
2. N.N.    Kirchenkreis Köln-Mitte 

3. Sabine Pankoke  Kirchenkreis Köln-Süd 
4. Angelika Keil   Kirchenkreis Köln-Nord 
5. Irmgard Ann MacDonald Kirchenkreis Köln-Rechtsrheinisch 

6. Ulrike Grave Herkenrath Fachkundiges Mitglied 
7. Wolfgang Jacobs  Fachkundiges Mitglied 

 


